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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Technischer Ausschuss am 05.05.2011  - nicht öffentlich - 
 

 
Sitzung Gemeinderat am 19.05.2011  - öffentlich - 
 

 
 

 
Kanalverlegung Bochumer Straße 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Firma Wolff & Müller Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG, Heidelberg erhält den 
Auftrag zur Kanalverlegung in der Bochumer Straße, auf Grundlage des Nebenangebotes 
Nr. 2, zum Pauschalpreis von 165.000 EUR brutto. 
 
 

Erläuterungen: 
 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 22.07.2010 sowie in der 
Gemeinderatssitzung am 08.07.2010 wurde der Gesamtentwässerungsplan 2010 
beschlossen. Weiterhin wurde zugestimmt, dass die hydraulischen  Schwachstellen im 
Kanalsystem nach dem vorgegebenen Zeitplan beseitigt werden. Als erste Maßnahme 
wurde 2011 die Kanalverlegung in der Bochumer Straße befürwortet. Die Planung und 
Ausschreibung erfolgte durch das Planungsbüro Pöyry GKW, Mannheim. 
 
Die Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 12.04.2011 statt. 
Sieben Bieter gaben ein Angebot ab. Weiterhin wurden insgesamt fünf Nebenangebote 
eingereicht.  Die Prüfung und Wertung der Angebote sowie der Nebenangebote erfolgte 
durch das Planungsbüro Pöyry GKW, Mannheim. Folgende Bieterrangliste ergab die 
Prüfung: 
 
1. WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. 

KG, 69124 Heidelberg - Nebenangebot Nr. 2 
165.000,00 EUR 

2. WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. 
KG, 69124 Heidelberg - Hauptangebot 

199.969,29 EUR 

3. Rapp Hoch & Tiefbau GmbH, 74821 Mosbach 207.706,47 EUR 

4. Sax + Klee GmbH, 68159 Mannheim 224.797,89 EUR 

5. HLT Baugesellschaft mbH, 69437 Neckargerach 229.495,90 EUR 

6. Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH, 
67105 Schifferstadt - Hauptangebot 

252.589,53 EUR 

7. Gerhard Hoffmann GmbH, 68799 Reilingen 258.475,62 EUR 

8. Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG, 68199 Mannheim 304.701,81 EUR 



   

Die Firma Wolff & Müller gab insgesamt drei Nebenangebote ab. Die Firma Heberger und 
die Firma Rapp jeweils ein Nebenangebot.  Das Nebenangebot Nr. 1 der Firma Wolff & 
Müller, der Firma Heberger und der Firma Rapp beinhaltet die Lieferung von GFK-Rohre 
bzw. Stahlbetonrohren als Alternative zu dem ausgeschriebenen Rohrmaterial. Die 
Nebenangebote sind hinsichtlich der Muffenausbildung nicht als gleichwertig anzusehen. 
Ebenso das Nebenangebot Nr. 3 der Firma Wolff & Müller. Das Nebenangebot beinhaltet die 
Zusammenfassung der Nebenangebote Nr. 1 und Nr. 2 als Pauschalangebot in Höhe von 
brutto 160.000 EUR.  Das Nebenangebot Nr. 1 der Firma Wolff & Müller wurde als 
nichtvergleichbar mit dem ausgeschriebenen Material gewertet. Somit kann dem 
Nebenangebot Nr. 3 nicht zugestimmt werden. Die Kostenreduzierung zwischen dem 
Nebenangebot Nr. 2 und Nr. 3 beträgt brutto 5.000 EUR.  

Das günstigste Angebot, auf Grundlage des Nebenangebotes Nr. 2, gab die der Firma Wolff 
& Müller, Heidelberg ab. Die Bruttosumme beträgt 165.000 EUR. Das Nebenangebot Nr. 2 
bezieht sich auf die Leistungen des Hauptangebotes, ohne Einschränkungen. Die Abrechung 
der Leistung erfolgt nicht nach den Positionen, sondern als pauschale Summe.    

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen unter Haushaltsstelle 2.7000. 953000 in Höhe von 200.000 EUR zur 
Verfügung. 
 
 

Anlagen: 
 
Übersichts- und Detailplan  
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